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RS OGH 1966/10/20 9Os102/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1966

Norm

StGB §3 A1

StGB §269

Rechtssatz

Voraussetzung für die Notwehr gegen Amtshandlungen ist eine durch die Eindeutigkeit der verletzten Satzung

quali2zierte Rechtswidrigkeit der Amtshandlung. Die Behördengewalt kann eben nur durch Handlungen eingesetzt

werden, die im Rahmen der sachlichen Zuständigkeit des Organwalters liegen und jenen Formvorschriften

entsprechen, die Voraussetzung einer Amtshandlung mit Gehorsamsanspruch sind. Mehr ist nicht erforderlich. Nicht

die Gesetzmäßigkeit der Amtshandlung, sondern die in der Amtsstellung oder Dienststellung begründete formelle

Berechtigung der betre=enden Person zur Vornahme der Handlung ist für die Anwendung des § 81 StG (nunmehr §

269 StGB) entscheidend.
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